
Die Initiative zur Schaffung von „Logi-
stik-AGB“ stärkt zunächst das Bewusst-
sein der Vertragsparteien bei Logi-
stikprojekten, dass Konfliktvermeidung
durch vertragliche Regelung notwendig
ist. Wer keine Zeit hat, sein Projekt zu
überprüfen, sollte nach kurzer Prüfung
seiner 
Vertrags- und Haftungsinteressen (we-
gen der andersartigen Haftungsbegren-
zung) auf Logistik-AGB jedenfalls nicht
verzichten. Für alle anderen, vor allen
komplexe Logistikprojekte gilt: Ein zu
weitreichendes Vertrauen in Rechtssi-
cherheit durch AGB führt unter Umstän-
den zur Vernachlässigung einer interes-
sengerechten und durchdachten Ver-
tragskonstellation und möglicherweise
zum Verlust von vertraglich sicherbaren
Rechtspositionen.
Individualvertragliche Prüfung ist in sol-
chen Fällen unbedingt anzuraten. Die
Auswirkungen neuer Logistik-AGB sind
noch ungewiss. Die erhoffte Standardi-
sierung und Vereinfachung der Ver-
tragsgestaltung könnte durch Erforder-
nisse der Vertragspraxis und AGB-Recht
konterkariert werden. 
Die Bedenken beziehen sich zunächst
auf den sachlichen Anwendungsbereich
von Logistik-AGB. „Logistik“ als Orga-
nisation von Materialfluss erfasst typi-
scherweise insbesondere fracht-, spedi-
tions-, lager-, dienst- und werkvertragli-
che Komponenten, möglicherweise
angereichert durch miet- oder kaufver-
tragliche Aspekte. Logistik-AGB als Zu-
satzmodul zu den ADSp ersparen nicht
sicher Abgrenzungsprobleme zwischen
den Bedingungswerken ADSp und „Lo-
gistik-AGB“, denn die Grenzen ihrer An-
wendungsbereiche sind nicht scharf ge-
geneinander abgrenzbar. Schwierigkei-
ten der Grenzziehung haben ihrerseits
Wirkungen. 

Zahlreiche Regeln zum Fracht- und Spe-
ditionsrecht sind AGB-fest (§ 449, 466
HGB), einer Regelung durch AGB also
nicht zugänglich. Abgrenzungszweifel,
ob ADSp oder Logistik-AGB sachlich auf
eine Leistung anwendbar sind, gehen
AGB-rechtlich zu Lasten des Verwen-
ders. Nur wenn man speditions- und
frachtvertragliche Elemente eines Logi-
stikvertrages von vorneherein sicher
ausscheiden kann, ist eine weitreichen-
de Gestaltung des Logistikrechts durch
AGB möglich.
Versteht man Logistik als umfassende
Gestaltung von Güterverfügbarkeit im
Rahmen der Supply Chain, die den
ganzheitlichen Anspruch einer koordi-
nierten Gesamtlei-
stung, mithin ein
komplexes Pro-
jektmanagement,
verfolgt, so findet
sich die Auslage-
rung von Logisti-
kleistung außer in
schuldrechtlicher auch in arbeits-, ge-
sellschafts- und immobilienrechtlicher
Einkleidung. So kann die Übernahme
ganzer Unternehmensteile vom Auf-
traggeber als Betriebsübergang qualifi-
ziert werden, mit der Folge, dass die bis-
lang beim Auftraggeber tätigen Mitar-
beiter gemäß § 613a BGB Mitarbeiter
des Logistikunternehmens werden. Re-
gelungsbedürftig mögen hier die
Rechtsfolgen bei frühzeitiger Vertrags-
beendigung oder das Verhalten gegenü-
ber den betroffenen Arbeitnehmern bei
Beachtung von Datenschutz und Infor-
mationspflicht sein. 
Ein pauschalierender einseitiger Formu-
lierungsvorschlag zu Ausgleichs- oder
Rückübertragungsansprüchen beim Be-
triebsübergang ist denkbar, kann aber
möglicherweise nicht randscharf die
konkreten vertraglichen Interessen der
Vertragspartner im Einzelfall abbilden.
Das konzediert auch Ziff. 8 der Logistik-
AGB mit zurückhaltendem Verweis auf
die individualvertragliche Regelung. 
Die Übertragung von Logistikleistungen
kann auch gesellschaftsrechtlich einge-
kleidet sein, indem sich Logistikunter-
nehmer und Auftraggeber nicht nur in
Joint Ventures, sondern als Mitgesell-
schafter zusammenschließen, um die
ausgelagerte Logistikleistung durch ei-

nen neuen Rechtsträger erbringen zu
lassen. 
Bei der Gestellung von Lagerkapazität
durch den Logistikleister können zudem
mietvertragliche Aspekte gegebenen-
falls mit protokollierungsbedürftigen
Kaufoptionen oder Vorkaufsrechten
überwiegen. Für die vorgenannten Re-
gelungsbereiche ist die Verwendung
von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen möglich, in der Regel aber kaum
üblich, weil es weniger um die Vertrags-
abwicklung als um die grundlegende
Formulierung der synallagmatischen
Leistungspflichten geht.
Die in Ziff. 14 Logistik-AGB vorge-
sehene gestaffelte Haftungsbegrenzung

(20.000 Euro pro
Schadensfall,
100.000 Euro für
Serienschaden
und 500.000 Euro
Jahreshöchstsum-
me) ist eine wohl-
tuende Abkehr

von der Gewichtsbezogenheit, die bei
hochwertigen Gütern fast immer enteig-
nende Züge aufwies. Sie kann aber im
Zuliefer- und Montagebereich leicht er-
reicht werden. Die Ersetzung durch
höhere Haftungshöchstbeträge gegen
Zahlung eines Haftungszuschlags macht
doch wieder individuelles Aushandeln
notwendig. Die Erstreckung der Haf-
tungsbegrenzung auf außervertragliche
Ansprüche in Ziff. 14.2 meint natürlich
nur solche des Auftraggebers und zeich-
net § 434 HGB nach. Sonst wäre die Re-
gelung drittbelastend. Sinnvoll ist je-
denfalls die Pflicht des Auftragnehmers
zur Eindeckung einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung. Die Durchbre-
chung der Haftungsgrenzen bei qualifi-
ziertem Verschulden in Ziff. 15 erinnert
an § 435 HGB. Hier wäre vielleicht eine
klare Beweisregel hilfreich, um der aus-
ufernden deutschem Rechtsprechung
zur Einlassungsobliegenheit zu begeg-
nen.
Neben der Bedeutung für das Haftungs-
recht spielt die vertragliche Qualifikati-
on von Leistungspflichten des Logi-
stikunternehmens auch eine Rolle für
die Entscheidung anderer Rechtsfragen,
etwa des gesetzlichen Pfandrechts. Der
zu einer Leistung Verpflichtete erwirbt
in den gesetzlich geregelten Fällen ein

Pfandrecht an dem von ihm erstellten
Werken (§ 647 BGB), an dem von ihm
beförderten Gut (Frachtführerpfand-
recht, § 441 HGB) oder an dem in seiner
speziellen Obhut befindlichen Gut (Spe-
diteurspfandrecht, § 464 HGB). Inhalt-
lich bestehen zwischen den Pfandrech-
ten erhebliche Unterschiede. Das fracht-
rechtliche Pfandrecht geht über das
werkvertragliche Pfandrecht insoweit
hinaus, als es auch inkonnexe, unbe-
strittene Forderungen sichert, die aus
anderen Speditions-, Fracht- oder Lager-
verträgen zwischen den gleichen Ver-
tragsparteien herrühren. Das regeln in
Ziff. 10 auch die Logistik-AGB. Zu be-
achten ist aber auch die Bestimmung
des Rangverhältnisses zwischen ver-
schiedenen Vertragspfandrechten bzw.
Vertragspfandrechten und anderen Si-
cherungsrechten. Im Grundsatz gilt das
Prioritätsprinzip, nach welchem das
früher entstandene Pfandrecht dem
später entstandenen vorgeht (§ 1209
BGB). Abweichend davon begründet §
443 HGB ein umgekehrtes Priorität-
sprinzip, nach dem das später entstan-
dene, beförderungsbezogene Frachtfüh-
rer- oder Spediteurspfandrecht dem
früher entstandenen Frachtführer- oder
Spediteurspfandrechten im Sinne von §
443 HGB vorgeht. Dies gilt indes nicht
uneingeschränkt. Ein früheres Werkun-
ternehmerpfandrecht hingegen würde
den beförderungsbezogenen Pfandrech-
ten weiterhin vorgehen. Hierzu schwei-
gen die Logistik-AGB. Mit ihnen erwirbt
der Auftragnehmer praktisch ein Ver-
tragspfand. Gesetzliche Pfandrechte
bleiben wegen des Typenzwangs dane-
ben bestehen und damit das Rangpro-
blem untereinander und im Verhältnis
zum vertraglichen Pfandrecht nach Ziff.
10. Der Auftraggeber hat den Auftra-
gnehmer nach Ziff. 16 von Produkthaf-
tungsansprüchen Dritter freizustellen.
Hier ist fraglich, ob der Auftragnehmer
als Mithersteller/Zulieferer von berech-
tigt gegen ihn erhobenen Produkthaf-
tungsansprüchen so leicht soll freige-
stellt werden können und damit die
gesetzlich beabsichtigten Steuerungs-
effekte des Haftungsrechts unterlaufen
werden sollen. Produkthaftungsan-
sprüche Dritter fallen zudem nicht unter
die Haftungsbeschränkung von Ziff. 14,
sondern denen nach ProdHG. Gegen ei-
nen insolventen Auftraggeber nützt
schließlich auch der Freistellungsan-
spruch nichts. Er müsste versichert sein.

S tandpunkt  zu den Logist ik-AGB

„Verlust von vertraglich 
sicherbaren Rechtspositionen“

Transportrecht-Experte Professor
Karsten Otte von der Universität
Mannheim
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„Anwendung 
nicht scharf 
abgrenzbar“
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Der BME begrüßt den Ansatz, Tätigkei-
ten, die von Logistikunternehmen er-
bracht werden, allerdings keine typi-
schen im HGB geregelten Fracht-, Spedi-
tions- sowie Lagergeschäfte darstellen,
durch Musterbedingungen zu standardi-
sieren und damit für das operative Ge-
schäft zwischen verladender Wirtschaft
und Logistikunternehmen zu vereinfa-
chen. Die so genannten Logistik-AGB
sind hierfür jedoch aus unserer Sicht
keine geeignete Vertragsgrundlage: Im
Wesentlichen finden die vorgestellten
Logistik-AGB keinen fairen Ausgleich
zwischen den Interessen der auftra-
gnehmenden Unternehmen und der ver-
ladenden Wirtschaft. Sie regeln daher
die Geschäftsbeziehung zwischen bei-
den Partnern nicht ausgewogen und in-
teressengerecht. Darüber hinaus sind
die Logistik-AGB inhaltlich nicht ausrei-
chend und zum Teil in sich nicht schlüs-
sig. Solange für einzelne Tätigkeitsbe-
reiche keine speziellen Musterbedin-
gungen existieren, kann nur empfohlen
werden, derartige Geschäfte – so wie
mit anderen Anbietern auch – auf der
Basis von individuellen Werkverträgen
sowie präzise formulierten Leistungs-
spezifikationen abzuschließen und ab-
zuwickeln. Die Logistik-AGB können al-
lenfalls ergänzend als Checkliste für die
Ausarbeitung eines Individualvertrags
dienen. Die Logistik-AGB werden sich
daher auch nicht als Standard durchset-
zen, wie auch die ADSp seit der Reform
des Transportrechts Ende der 90er Jahre
zunehmend in die Kritik geraten sind.
Innerhalb der gesamten Logistik-AGB –
beginnend mit der Regelung zum An-
wendungsbereich (§ 1) – fällt auf, dass
die zu erbringende Leistung uneinheit-
lich benannt wird („logistische (Zusatz-
)Leistungen“, „die logistischen Leis-
tungen“, „einzelne, mängelbehaftete

logistische Leistung“). Rechtssicherheit
hinsichtlich der zu vereinbarenden
Tätigkeitsbereiche und der anzuwen-
denden Regelungen wird so nicht her-
gestellt. Unklar bleibt insbesondere der
Anwendungsbereich der so genanten
Logistik-AGB.
Nur eine positive Beschreibung des
sachlichen Anwendungsbereichs – also
anhand der tatsächlich erbrachten Lei-
stungen – ist sachdienlich und schafft
damit für die Beteiligten Rechtssicher-
heit. Eine solche positive Beschreibung
sehen die Logistik-AGB nicht vor. Viel-
mehr wird lediglich eine negative Ab-
grenzung zu den Allgemeinen Spedi-
teurbedingungen (ADSp) vorgenom-
men. Mit diesem gewählten Ansatz
entstehen mannigfaltige Abgrenzungs-
und Anwendungsprobleme, wenn z.B.
die ADSp zwischen den Parteien nicht
vereinbart werden, oder möglicherwei-
se in Zukunft weitere Fassungen der
ADSp mit einem geänderten, weiterge-
henden sachlichen Anwendungsbereich
entwickelt werden. Dieses Problem se-
hen übrigens die Verfasser der Logistik-
AGB selbst, ohne dass sie es einer ange-
messenen Lösung zuführen, wenn sie
für den Fall, dass ein Sachverhalt nicht
einer Vertragsordnung zugeordnet wer-
den kann, den Vorrang der Logistik-
AGB vor den ADSp regeln.
Die beispielhafte Aufzählung möglicher
zusätzlicher Logistikleistungen in § 1.1
der Logistik-AGB zeigt durch das Auf-
zählen einfacher bis komplexer Tätig-
keiten, dass hier vieles „über einen ver-
traglichen Kamm geschert“ werden soll,
was rechtsgeschäftlich ausdifferenziert
werden muss. Komplexe Leistungen be-
dürfen sachgerechter Regelungen. Die
Vertragsparteien müssen wissen, wer
was macht und wer wofür verantwort-
lich ist.
Die Regelungen insgesamt orientieren
sich einseitig an den Interessen der Lo-
gistikbranche und deren Versicherern.
Das Interesse der verladenden Wirt-
schaft an Verträgen, die für eine ord-
nungsgemäße Erfüllung der Leistungs-
pflichten des Dienstleisters sorgen, fin-
det sich in den Logistik-AGB nicht
wieder. Ein angemessener Ausgleich
der Interessen, wie dies bei einer Orien-
tierung an dem gesetzlichen Leitbild des
Werkvertrags möglich gewesen wäre,

ist nicht festzustellen. Wir müssen fer-
ner feststellen, dass viele einzelne Rege-
lungen sowie deren Zusammenspiel
nicht zu einer für beide Seiten interes-
sengerechten Lösung führen. Einige Re-
gelungen sind in diesem Zusammen-
hang überflüssig (z. B. § 8 zum Betriebs-
übergang), andere fehlen ganz.
Insbesondere sind folgende Regelungs-
gehalte kritisch zu
sehen:
● Sollen gemein-
same IT-Schnitt-
stellen (z.B. zur Si-
cherstellung einer
Just-In-Time Pro-
duktion und Liefe-
rung, einer EDI-Schnittstelle) geschaffen
werden, kann nur angeraten werden, ei-
ne individuelle Regelung zu treffen. Die
Regelungen in § 2 der Logistik-AGB sind
hierfür nicht ausreichend. Zudem sollte
jeder der Beteiligten seine eigenen Ko-
sten tragen.
● Je nach Leistung, die der Logis-
tikdienstleister erbringen soll, erscheint
eine Regelung über die Mitwirkungsob-
liegenheiten des verladenden Unterneh-
mens sinnvoll. Fraglich ist allerdings, ob
die in den Logistik-AGB aufgeführten
Mitwirkungspflichten in jedem Falle
ausreichend oder gar für sämtliche von
den Verfassern der Logistik-AGB an-
gedachten Anwendungsbereiche stets
erforderlich sind. Unklar bleibt, was die
Verfasser mit dem in Anführungsstri-
chen gesetzten „Systemführer“ meinen. 
● Sofern die verladende Wirtschaft ex-
terne Leistungen und das damit verbun-
dene Know-how/Qualitätsstandards
einkauft, sollte der Logistikdienstleister
nicht nur berechtigt, sondern verpflich-
tet sein, Vorgaben auf Umsetzbarkeit,
Zweckerreichung etc. zu prüfen (§ 5).
● Grundsätzlich sind Regelungen zur
Vertragsanpassung wünschenswert, um
dynamisch auf geänderte Situationen
reagieren zu können. Die hierfür vorge-
sehene Regelung in den Logistik-AGB
enthält jedoch keine interessengerechte
Lösung. Der Auftragnehmer erhält bei-
spielsweise das Recht zur kurzfristigen
Vertragsbeendigung, wenn eine Ver-
tragsanpassung, auf Grund veränderter
Kosten für Energie, Personal oder öf-
fentlichen Abgaben, nicht zustande
kommt. Mit diesem Druckmittel könnte

der Auftragnehmer versuchen, Kalkula-
tionsirrtümer auf den Auftraggeber ab-
zuwälzen.
Generell ist eine solche Regelung nicht
zielführend. Man kann davon ausgehen,
dass Zurufgeschäfte einen eher kurzfri-
stigen Charakter haben. Um mögliche
Konflikte bei längerfristigen Geschäfts-
beziehungen wegen geänderter Um-
stände zu vermeiden, sollte besser über
alternative, angemessenere Klauseln
verhandelt werden. 

● Die Regelungen
zu Aufrechnungs-,
Zurückbehaltungs-
und Pfandrecht
sind nicht ange-
messen.
● Die Regelungen
zur Mängelhaf-

tung sowie zur Haftung sind ebenfalls
nicht interessengerecht. Hier findet eine
einseitige Risikoverlagerung zu Lasten
der verladenden Wirtschaft statt, insb.
im Hinblick auf die summenmäßigen
Haftungsbegrenzungen und die Über-
nahme des Produkthaftungsrisikos im
Innenverhältnis. Dies gilt ebenfalls für
die unter „Schlussbestimmungen“ ver-
steckte Klausel § 20.3. Eine Abnahme-
fiktion, wie in den Logistik-AGB vorge-
sehen, ist nicht interessengerecht und
daher abzulehnen.
● Die Verjährungsfrist sollte 3 Jahre be-
tragen und nicht 1 Jahr (Prio.).
● Die Haftpflichtversicherung muss ein-
schließlich Garantiezeiten und Ver-
jährungsfristen gelten.
● Gerichtsstand und Erfüllungsort soll-
ten sich nach dem Auftraggeber richten.
Aus unserer Sicht fehlen im Übrigen
weitere Regelungen, die stets zu
berücksichtigen sind:
● Verbindliche vertragsstrafenbewehrte
Lieferzeit,
● Regelungen zu qualifizierten Personal,
● Regelungen zum Ausschluss von Sub-
unternehmern,
● Einseitige Änderungsbefugnisse im
Rahmen der Zumutbarkeit
● Festpreise und Zahlungsbedingungen.
Je nach zu erbringender Leistung müs-
sen weitere Regelungen aufgenom-
men werden. Leistungen wie Call-Cen-
ter-Betrieb, Montage oder Entsor-
gungsmanagement bedürfen wegen
ihrer Komplexität angemessener und
leistungsspezifischer Regelungen. Dies
bilden die vorgelegten Logistik-AGB
nicht ab. 

S tandpunkt  zu den Logist ik-AGB

„Die Logistik-AGB werden 
sich nicht durchsetzen“

Sebastian Schröder, Rechtsexperte
des Bundesverbandes Materialwirt-
schaft, Einkauf und Logistik (BME)
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„Angemessener 
Ausgleich der 

Interessen fehlt “
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